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Im Sinne einer ordnungsgemäßen und umfassenden Dokumenta-
tion ist der Arzt regelmäßig gehalten, die erforderliche Erhebung des
parodontalen Zustandes der Zähne vor einer zahnprothetischen Be-
handlung und dem Einsetzen des Zahnersatzes zu dokumentieren.

Dokumentation der Behandlung, §630f BGB
Die Voraussetzungen einer ordnungsgemäßen Dokumentation sind
unter der Geltung des „neuen“ Patientenrechtegesetzes nunmehr
in §630f BGB niedergelegt. Die Dokumentation des Arztes wird als
vertragliche Verpflichtung gegenüber dem Patienten verstanden
(vgl. Katzenmeier, NJW 2013, 817, 820). Der Behandelnde ist inso-
weit verpflichtet, die Patientenakte in unmittelbarem zeitlichen Zu-
sammenhang mit der Behandlung in Papierform oder elektronisch
zu führen, §630h Abs. 1 BGB. Nachträgliche Änderungen müssen
Inhalt und Zeitpunkt erkennen lassen. Bei einer elektronischen
 Datei ist dies durch entsprechende Software sicherzustellen (§630f
Abs. 2 u. 3 BGB). §630h Abs. 2 BGB verpflichtet den Behandelnden,
in der Patientenakte sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzei-
tige und künftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren
Ergebnisse aufzuzeichnen, insbesondere die Anamnese, Diagnose,
Untersuchung, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien und
ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkungen, Einwilligungen und
Aufklärungen. Auch Arztbriefe sind in die Patientenakte aufzuneh-
men, §630h Abs. 2 Satz 2 BGB. In Übereinstimmung mit der Be-
rufsordnung ist nun auch normiert, dass die jeweilige Patientenakte
für zehn Jahre nach Abschluss der Behandlung aufzubewahren ist.
Die Rechtsprechung erkennt eine bestehende Dokumentations-
pflicht, wenn hierfür eine medizinische Erforderlichkeit gegeben ist.
Als gedankliches Korrektiv kann sich der Behandelnde insoweit
 fragen, ob man selbst oder ein Nachbehandler Kenntnis von der
 jeweiligen Behandlungsmaßnahme haben muss, um eine fach -

gerechte Weiterbehandlung gewährleisten zu können. Eine Aus-
nahme hiervon ist die Dokumentierung der erfolgten Aufklärung und
Einwilligung, welche unabhängig von vorbenannten Kriterien immer
durchzuführen ist, §630f Abs. 1 BGB.

Dokumentation des parodontalen Zustandes, § 630f BGB
Ein Fehler liegt grundsätzlich vor, soweit der parodontale Zustand
(z.B. Taschentiefe, Lockerungsgrad, Blutungsneigung) der Zähne
des Patienten nicht erhoben wird und auf der Grundlage dieser un-
vollständigen Befundunterlagen die Diagnose gestellt und die Thera-
pie eingeleitet wird (OLG Karlsruhe, Urteil v. 14.12.1988 – 7 U 29/88).
Zwar geben Dokumentationsfehler keine eigene Anspruchsgrund-
lage, sie begründen jedoch zugunsten des Patienten, der sich infolge
des Mangels Aufklärungserschwernissen gegenübersieht, die Ver-
mutung, dass nicht dokumentierte Maßnahmen vom Arzt auch nicht
ergriffen worden sind (BGH VersR 89, 145 = NJW 88, 2948). In der
Nichterhebung des parodontalen Zustandes liegt regelmäßig ein
schuldhafter Verstoß gegen die Pflicht des Arztes, zu Beginn seiner
Behandlung Befunde zu sichern und zu erheben, die für die Wahl der
Therapie und die Stellung der Diagnose erforderlich sind (BGH Z 99,
391, 396 = VersR 87, 1089, 1090).

Dennis Hampe, LL.M., Rechtsanwalt
Fachanwalt für Medizinrecht
Ballindamm 8, 20095 Hamburg
www.kwm-rechtsanwaelte.de
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Seit einigen Jahren müssen sich auch Zahnarztpraxen mit neuen Verordnungen und zu-
nehmenden Vorschriften auseinandersetzen. Die Empfehlungen über die neuen Rege-
lungen der KRINKO, RKI und BfArM im täglichen Gebrauch enthalten klare Vorgaben für die
Durchführung und Dokumentation der Hygienemaßnahmen und sind somit unentbehr-
lich für jede Praxis. Aufgrund der Aktualität der Problematik bietet die OEMUS MEDIA AG im
Rahmen verschiedener Kongresse „Seminare zur Hygienebeauftragten“ mit Frau Iris Wäl-
ter-Bergob an – bekannt als renommierte Referentin auf diesem Gebiet. Die Teilnehmer
werden ausführlich über die rechtlichen Rahmenbedingungen und Anforderungen an das
Hygienemanagement und die Aufbereitung von Medizinprodukten informiert. Das Semi-
nar wird nach den Anforderungen an die hygienische Aufbereitung von Medizinprodukten
im Sinne der KRINKO,  RKI und BfArM Empfehlungen durchgeführt. Den Teilnehmern wird
eine äußerst informative Veranstaltung geboten.

Lernerfolgskontrolle durch Multiple-Choice-Test

Qualitätsmanagement kann so einfach sein! Viele Praxen haben bereits ein internes
System eingeführt, einige stehen noch vor dieser schwierigen Aufgabe. Diese Power-
Ausbildung schreibt seine Erfolgsstory und ist für Mitarbeiterinnen entwickelt worden,
die mit der Pflege oder mit dem seit Langem ausstehenden Aufbau beauftragt wurden. 
Damit ein funktionierender Aufbau bzw. eine wirkungsvolle Weiterentwicklung begin-
nen kann, wird eine fachlich ausgebildete Qualitätsmanagement-Beauftragte benötigt.
In zahlreichen interessanten Workshops erlernen die Teilnehmer die Grundelemente
eines einfachen aber absolut wirkungsvollen QM-Systems. Verabschieden Sie sich von
teuren QM-Systemen und investieren Sie in die fachliche Ausbildung derer, die Sie damit
beauftragt haben. Aufgrund der steigenden Nachfrage bietet die OEMUS MEDIA AG auch
in 2013 im Rahmen verschiedener Kongresse Seminare zur „Ausbildung einer zertifi-
zierten Qualitätsmanagement-Beauftragten“ mit Herrn Christoph Jäger an – bekannt 
als langjähriger renommierter QM-Trainer. Die Teilnehmerinnen erfahren, dass wenig
Papier ausreichend ist, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen. In nur 15 Minu-
ten werden die Teilnehmerinnen eine vollständig neue Struktur für ihr QM-Handbuch
entwickeln, deren Einfachheit verblüffend ist.
Lernerfolgskontrolle durch Multiple-Choice-Test

KURSINHALTE

Seminar zur Hygienebeauftragten I Iris Wälter-Bergob/Meschede

Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention
(KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimit-
tel und Medizinprodukte (BfArM)

Rechtliche Rahmenbedingungen für ein Hygienemanagement
Informationen zu den einzelnen Gesetzen und Verordnungen I Aufbau einer
notwendigen Infrastruktur

Pause/Besuch der Dentalausstellung

Anforderungen an die Aufbereitung von Medizinprodukten
Anforderungen an die Ausstattungen der Aufbereitungsräume I Anforde-
rungen an die Kleidung I Anforderungen an die maschinelle Reinigung
und Desinfektion I Anforderungen an die manuelle Reinigung

Pause/Besuch der Dentalausstellung

Wie setze ich die Anforderungen an ein Hygienemanagement 
in die Praxis um?
Risikobewertung I Hygienepläne I Arbeitsanweisungen I Instrumentenliste 

Pause/Besuch der Dentalausstellung

Überprüfung des Erlernten
Multiple-Choice-Test I Praktischer Teil I Übergabe der Zertifikate

Ausbildung zur QM-Beauftragten I Christoph Jäger/Stadthagen

Gesetzliche Rahmenbedingungen, mögliche Ausbaustufen
„Was müssen wir und was können wir?“ • Grundlagen eines einfachen QM-
Systems „Weniger ist mehr“ • Sind alle Kolleginnen und die Chefs im QM-Boot?
„Die QMB als Einzelkämpferin?“ • Die richtige Projektplanung „Auf das Wesent-
liche kommt es an“

Pause/Besuch der Dentalausstellung

Die wichtigsten Unterlagen in unserem QM-System
„Alles andere ist nur Ballast“ • Wie gehe ich mit den vielen QM-Dokumenten und
Auf zeichnungen um? „Warum wurde eigentlich der Papierkorb erfunden?“ • 
Wie bringen wir die Unterlagen in ein einfaches und geniales Ordnungssystem?
„Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. Oder?“

Pause/Besuch der Dentalausstellung

Was ist das Mittel der Wahl, Computer oder Handbuch?
„Auch die Chefs müssen sich im QM-System zurechtfinden“ • Das Organigramm
für Ihre Praxis „Die gesamte Praxis auf einem Blick“ • Zertifizierung eines QM-Sys-
tems „Was ist das denn?“ • Belehrungen, Vorsorgeuntersuchungen und Schüler-
praktikanten „Worauf müssen wir besonders achten?“

Pause/Besuch der Dentalausstellung

Wie können wir Fotos z.B. einer Behandlungsvorbereitung in einen Praxis-
ablauf einbinden?
„Ein Foto sagt doch mehr als tausend Worte“ • Woher bekomme ich die ganzen
Unterlagen aus dem Seminar? „Download ist besser als selbst schreiben“ • 
Multiple-Choice-Test • Übergabe der Zertifikate „Zur Vorlage der Praxisleitung 
und als Aus bildungsnachweis für Behörden oder möglicher Zertifizierungs-
gesellschaften“

Inkl. umfassendem Kursskript

KURSINHALTE

ZUR HYGIENEBEAUFTRAGTEN
SEMINAR 

ZUR ZERTIFIZIERTEN QUALITÄTSMANAGEMENT-
BEAUFTRAGTEN QMB

AUSBILDUNGSEMINAR A SEMINAR B

I A I  Hygienebeauftragte
I B I  QM-Beauftragte 
I C I  GOZ, Dokumentation und PRG QR-Code einfach 

mit dem Smartphone 
scannen (z. B. mithilfe 
des Readers Quick Scan) 

Bilder
Kurse für das 
zahnärztliche
Personal

Hinweis: Aktualisierungen der Kursinhalte vorbehalten! Hinweis: Aktualisierungen der Kursinhalte vorbehalten!

inklusive umfassendem Kursskript

Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 
(KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) und des Bundesinstitutes für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM)

inkl. neuer RKI-Richtlinien

für das gesamte Praxisteam



Die neue GOZ ist jetzt schon ein Jahr im Einsatz, obwohl sie nur unzureichend den
zahnmedizinisch-technischen Fortschritt und die betriebswirtschaftlichen Erforder-
nisse einer Zahnarztpraxis abbildet. Auch nach dieser Zeit sind die Herausforderungen
bei der Umsetzung im Praxisalltag nicht zu unterschätzen, denn die BZÄK veröffentlicht
in regelmäßigen Abständen Erneuerungen im Kommentar, gerade deswegen sollten
alle Behandlungen im Voraus genau kalkuliert werden. Gerade in der neuen GOZ ist
die genaue und richtige Dokumentation wichtig und auch Bestandteil der GOZ.

KURSINHALTE

GOZ I Iris Wälter-Bergob/Meschede

Schwerpunkte:
– die wichtigsten Änderungen des Paragrafen-Teils  
– der richtige Umgang mit den neuen Formularen 
 – die verordnungskonforme Berechnung aller geänderten 
Leistungen

– die richtige Dokumentation
– die richtige Umsetzung der Faktorerhöhung mit den richtigen
Begründungen

– Materialkosten sind berechnungsfähig
– was/wann darf noch aus der GOÄ berechnet werden 
– erste Reaktionen der PKVen
– die wichtigsten Punkte für die Praxis aus dem PRG (Patientenrechtegesetz)

Inkl. umfassendem Kursskript

GOZ, Dokumentation und PRG
SEMINAR SEMINAR C

HYGIENESEMINAR I QM I GOZ 
TERMINE 2013

SEMINAR A I SEMINAR B I SEMINAR C
Kursgebühr (pro Kurs)                                                          99,00 € zzgl. MwSt.

Tagungspauschale (pro Kurs)                                                49,00 € zzgl. MwSt.
(beinhaltet Kaffeepausen, Tagungsgetränke, Imbissversorgung)

ORGANISATORISCHES

ORGANISATION I ANMELDUNG
OEMUS MEDIA AG, Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig
Tel.: 0341 48474-308, Fax: 0341 48474-390
event@oemus-media.de, www.oemus.com

KURSGEBÜHREN I ANMELDUNG

Nähere Informationen zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen erhalten Sie 
unter www.oemus.com

Hinweis: Aktualisierungen der Kursinhalte vorbehalten!

SEMINAR A  I  SEMINAR B

Seminarzeit: 09.00–18.00 Uhr

08. Juni 2013 Warnemünde I Hotel NEPTUN

14. September 2013 Leipzig I pentahotel

20. September 2013 München (nur Seminar A) I 
Hotel Sofitel München Bayerpost

21. September 2013 München (nur Seminar B) I 
Hotel Sofitel München Bayerpost

28. September 2013 Konstanz I Quartierszentrum

05. Oktober 2013 Berlin I Hotel Palace

19. Oktober 2013 München I Hilton München City

16. November 2013 Berlin I Maritim Hotel

30. November 2013 Essen I ATLANTIC Congress Hotel Essen

07. Dezember 2013 Baden-Baden I Kongresshaus

SEMINAR C

Seminarzeit: 12.00–18.00 Uhr*

07. Juni 2013 Warnemünde I Hotel NEPTUN

13. September 2013 Leipzig I pentahotel

27. September 2013 Konstanz I Quartierszentrum

04. Oktober 2013 Berlin I Hotel Palace

18. Oktober 2013 München I Hilton München City

15. November 2013 Berlin I Maritim Hotel

29. November 2013 Essen I ATLANTIC Congress Hotel Essen

06. Dezember 2013 Baden-Baden I Kongresshaus

* Änderungen vorbehalten!

Praxisstempel Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der OEMUS MEDIA AG 
erkenne ich an.

Anmeldeformular per Fax an
034148474-390
oder per Post an

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstr. 29
04229 Leipzig

DHJ 2/13

Für das Seminar zur Hygienebeauftragten (Seminar A) oder die Ausbildung zur QM-Beauftragten (Seminar B)oder GOZ, Dokumentation und PRG (Seminar C)
melde ich folgende Personen verbindlich an. Bitte beachten Sie, dass Sie pro Termin nur an einem Seminar teilnehmen können: 

Datum I Unterschrift

E-Mail

BA C

Warnemünde 08.06.2013    q       08.06.2013   q       07.06.2013    q

Leipzig 14.09.2013    q                                   13.09.2013    q

München 20.09.2013    q        21.09.2013   q
Konstanz 28.09.2013    q                                 27.09.2013    q

Berlin 05.10.2013    q      05.10.2013   q       04.10.2013    q

BA C

Name I Vorname                                                                                Name I Vorname

Name I Vorname                                                                                Name I Vorname

München 19.10.2013    q      19.10.2013   q      18.10.2013    q

Berlin 16.11.2013    q      16.11.2013   q      15.11.2013    q

Essen 30.11.2013    q      30.11.2013   q      29.11.2013    q

Baden-Baden 07.12.2013    q       07.12.2013   q      06.12.2013    q          


